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Die kathofische Ansicht vo Wesen des Strafrechts
p heutigen Strafrechtswissenschaft

Von Dr. Chrıstoph Mayerhofer, Wiıen

Als die Grundlagen eiınes Straigesetzes wurden VO  s Papst Pius X I1
in selner Ansprache die Teilnehmer des Internationalen Kongressesrafrecht 1953!) VIier Punkte genannt, näamlich:für STDie Aufstellung eınes posıtıven Rechts eine Reihe VOoO  5 grund-legenden F orderungen VOoOTrqaus, die aus der ontologischen Ordnung

stammen.
Das Strafrecht muß auf den Menschen als eln persönliches un:!
freies W esen gegründet seI1n.
Nur der annn bestraft werden, der schuldig und VOLr: eiıner höheren
Autorität verantwortlich ist
Die Strafe un: ıhre Anwendung sind etzten Endes notwendigeFunktionen der rechtlichen Ordnung. eınIn diesen vlier Punkten sınd die Forderungen des Christen

Strafgesetz zusammengefaßt, die sıch aus der Auffassung VOo Wesen des
Rechts einerseıts und AUSs dem Menschenbild andererseıts ergeben und
INnn un Zweck der Strafe bestimmen sollen.

Naturrechtsoerdnung und Straifrecht
ach katholischer Auffassung lassen sıch N dem Naturrecht For-

derungen das posıtive Recht ableiten. Man annn über die rechtliche
Qualität dieser Forderungen verschiedener Meinung se1n, „doch muß INa  5
die Tatsache anerkennen, daß s1e exıstıeren, daß sS1e nıcht VOo der Laune
des Menschen festgesetzt wurden, daß sS1e ontologısch iın der menschlichen
Natırr wurzeln, die der Mensch nıcht selber geformt hat 2)ccDas Strafrecht ıst als posıtıves Recht des Staates eiıne Ableitung 2UuSs
dem Naturrecht. Daher kann DUr insofern ontologisch gelten, als
ın der Naturrechtsordnung seine Deckung findet Das Naturrecht ist eine
objektive Ordnung. So hat uch das Strafrecht eines Staates ın seiner
Struktur als System VOoO Strafdrohungen die Aufgabe, ın erster Linie jeneWertordnung der Güter aufzuzeigen, 1€e ın der Naturrechtsordnung als
einem Ausschnitt der Seinsordnung enthalten ıst.

Der katholische Jurist fordert nıcht, daß das posıtıve Strafrecht seiınes
Staates jede sıttliche Verfehlung durch eıne Strafsanktion ahndet. Das
Normensystem der Sıttenordnung umfaßt eınen vıel weıteren Kreis
Pflichten un: RKRechten als selbst das Naturrecht, das sıch DU au das
äaußere Zusammenleben der Menschen bezieht. Die Naturrechtsordnungmuß VO posıtıven Gesetzgeber ber uch 1Ur dort geschützt werden,

ZU. allgemeinen Wohl der Gesellschaft notwendig erscheint. Wenn
heute eın Politiker der Strafrechtslehrer Sagt, daß sıch das posıtıve
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e Strafrecht eines Staates und die Sittenordnung nicht decken, so trifft dies
dem VWorte ach Zı dem Sınn nach wird ber heute damıiıt zugleich die
Loslösung des posıtıven Gesetzes VO Naturrecht verstanden. Im heutigen
Sprachgebrauch wırd nämlich als Folge der Geisteshaltung des und der
ersten Hähfte des Jahrhunderts die Bezeichnung „Naturrecht“” unScCcrh
verwendet un hleber durch Begriffe w16€e „Sittenordnung‘ „Moral”,
„LKEithik” ersetzt, hne deren unterschiedlichen Inhalt kennen.

Obgleich das posıtıve Strafrecht sıch nıcht mıt dem Naturrecht oder
deren escn ın dem Verhältnis desmıt der Sittenordnung,

Menschen Gott liegt, deckt, MU doch In der Naturrechts-
ordnung verankert seın und Naturrecht vollziehen W1I€e das einfache (zesetz
die Verfassung. Also ist das Naturrecht sowohl V oraussetzung für das
Strafrecht als auch Rahmenbestimmung. Innerhalb derer bleiben dem
posıtıven Gesetzgeber Zzwel Möglichkeiten ZU. Ausgestaltung: „Unde
IMNNIS lex humanıtus posıta ıntantum habet de ratıone leg1s, n  a  um

lege natLurae derivatur: S1 CTITO iın alıquo lege natural; discordet, lam
NO erıt lex, sSe legis COrruptio. Sed sce1iendum est, quod lege naturalı
duphiciter pOotLeST alıquid derıvarı: un modo, sıcut conclusjiones prin-
CIPMS; alı modo, sıcut determıinationes quaedam alıquorum cComMmmMunNıumM
Quaedam ecrIoO PeCI modum determinationis: SsICut lex naturae habet quod
1  ©: quı pPeCCAaL, punılatur; sSe quod talı vel talı punıatur, hoc est
quaedam determinatio legis naturae...“ (Thomas 1L, 05, 2)

Das Naturrecht ıst iın seiner geschichtlichen Erscheinungsform ach
V  F Zeıt un Raum verschieden. Die oben enannten Aufgaben des posıtıven

Gesetzgebers bleiben daher ıimmer aktuell un werden mıtunter recht
z unterschiedlichen Lösungen führen. Das Strafrecht eines Volkes hat Je-

weıls die Grundwerte, die geschützt wissen wıll, und ihre Rangordnung
dokumentieren. kın Strafigesetz, das für die Lötung des Lebens eıne

geringe Strafe vorsıeht, ist ein Symptom dafür, daß iın dem Staatsvolk,
das geschaffen hat, die Menschenwürde gering geachtet WITr Das
Gesetz 1öst S1C.  h VO  > der mıt der natürlichen Vernunft erkennbaren
Wertordnung, wenn die ideellen Güter un: ihre Sicherung gegenüber
den materiellen unterbewertet. In Deutschland wurden ertentschei-
dungen, die in Osterreich Jetzt 1m Strafgesetz getroffen werden mUussen,
1mMm Grundgesetz der Bundesverfassung OrFWESSCHOHLMCECN.,

Menschenbild
Das Menschenbild hat ıIn katholischer Sicht qls inneren rund die

Würde des Menschen iın seiner Geistigkeit mıt der theonomen Spitze
(Albert Auer). Suhbjekt der Menschenwürde ist alles, w as Menschenantlitz
tragt. Aus dieser Definition ergibt sich die Forderung das Straifrecht,
uch den werdenden, kranken und sıechen Menschen Z schützen. Dem
Inhalt ach zielt 1er die Betrachtung des Menschenbildes au die Freiheit
un damıiıt 1€ Schuld des Menschen ab

Die Freiheit des Menschen ıst eın Baugesetz der Naturrechts-
ordnung. Diese Freiheit ıst ın erster {  ınNnıe metaphysısch verstehen.
Die heute herrschende Strafrechtslehre bekennt sıch ZUTLT VWillensftreiheit.
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Das Menschenbild, das die (déutsche—” Strafrechtskommission zugrunde
legt“, berichtet Jescheck?3), „kommt ohl 1m SaNzZecnh qauf die Vorstellung
Kants hınaus, daß der Mensch auf Selbstverantwortung angelegt ist und
1ın der Gewissensentscheidung den zentralen Akt der sıtthichen Persön-
hlchkeit vollzieht.“ 77D  1€ Gegenposition, w1€e sS1e einst Franz VO IAaszt und
seine Schule, stärker och 1€ Italiener Ferri und Garofalo vertreten
hatten, ıst wissenschaftlich überholt.“ Das VO  5 Jescheck hiefür gesammelte
Materıial sSe1 hier kurz wıedergegeben‘*).

a) Das Ergebnis der heutigen phılosophisch-anthropologischen Sıtua-
tionsanalyse hat "Thomas Würtenberger kürzlich folgendermaßen
sammengefaßt: „(dem Menschen) ıst möglich, seine Vitaltriebe, w1€e die
der Selbst- oder Arterhaltung, au der Kinbettung ın einen blind funk-
tionıerenden Khythmus herauszulösen un:‘ damıt sSe1ın Antriebsleben
willentlich formen. Kıs ıst somıt schon 1 biologischen eın des Men-
schen angelegt, daß das vıtale Antriebsleben einer sinnvollen ‚Ordnung‘
bedarf. hne die Ordnung eines dem Menschen aufgegebenen ‚Sollens‘
ware schon seine biologische Seinsexistenz gefährdet®).“”

Ernst Kretschmer kommt dem Ergebnis, „daß gerade uch die
Hemmung dem Trieb VO  5 der Natur selbst mıtgegeben ist9).- Ahnlich Manstellt Vıktor FErankl! fest „Ich mMu. MIr nıcht alles VOo mMIr selber
gefallen 66  lassen”). Anschaulich stellt Eirich Rothacker iın seiner Lehre von
den chichten der Persönlichkeit den triebhaften und den normatıven
Kern 1m Menschen dar®). Kür das Strafrecht hat Hans VWelzel mıt Billigung
Rothackers diese Lehre übernommen?).

Hür die moderne Psychologie ze1ıgt Robert Heiß, och im Anschluß
Siegmund Freud, daß „die Aufrichtung VOo Kontrollinstanzen und

regulatıven seelischen Formen nıcht erst dem Bewußtsein, sondern bereıits
dem Unbewußten zukommt*!°)”, 'T*heodor Müncker kommt dem Kr-
gebnis, daß der Mensch eın „personales Wesen ıst, das iın bestimmten
TeENzen iın Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung seiner mächtig ist
und das auf Grund dieser Selbstmacht durch Selbsttätigkeit daran arbeıten
soll, S1C.  h mehr und mehr ZU u Charakter 1m ethischen Sinne
entwickeln1!)”.

C) Als Ergebnis der modernen Neurophysiologie stellt aul Hoffmann
fest, daß eine „EXtIreme Auslegung“ der Pawlowschen Lehre sel, den
Menschen „für einen Apparat erklären, der durch eıne Reihe bedingterReflexe durchs Leben geleitet d“‚ sondern daß vielmehr „der VWille

3 Hans Heinrich eschecKk, Das Menschenbild uNnserTrTer Zeit und die Strafrechtsreform.
Recht und Staat 1983 — 199, 1957, und

*) Jescheck, A O., 15
°) IThomas W ürtenberger, Das Naturrecht und die Philosophie der Gegenwart, 1955,

Ebenso Karl Engisch, Vom VWeltbild. des Juristen, 1950,
Ernst Kretschmer, Medizinische Psychologie, 1947, 139
Viktor Frankl, 'Theorie und Therapıe der Neurosen, 1956, 151

®) Erich Rothacker, Die Schichten der Persönlichkeit, 1952
Hans Welzel, Das deutsche Strafrecht, 1958, 134
Robert Heiß, Das Bild des Menschen der Psychologie, Freiburger 1es Universitatis,

4, 1955 /56,
11) Theodor Müncker, Die

1953,
psychologischen Grundlagen der kathofischen Sittenlehre,



8n  X  28  s  i Maye.r'hofer, Die _kath; Aqsidht vom_Weser„i_’ des VSt;afreclzhiiivs i  das zu erreichende Ziel ané‘ibt“, daß er die „Solleinstellung ünter sich Vhat‘r‘,'  während „die Durchführung dem unterstellten Regelmechanismus über-  lassen wird!?)“. Viktor E. Frankl formuliert den Gedanken so:  „Da$  Leibliche ist conditio, aber nicht causa des Seelisch-Geistigen!?).“  d) Für das Gebiet der Soziologie seien Scheler, Schelsky und Gehlen  zıtiert. Als Naturwissenschaftler seien hier nur Namen wie Jordan, Einstein  und Heisenberg genannt.  2. Schuld. — Welche Aufgaben ergeben sich aus dem Grundsatz:  Nulla poena sine culpa? Pius XII. sagt selbst: „Hier stößt der Richter  auf schwierige, ja sogar sehr schwierige Probleme. Um sie zu lösen, muß  vor allem der subjektive Tatbestand gewissenhaft untersucht werden:  War dem Urheber des Vergehens die Unrechtmäßigkeit seiner Handlung  hinreichend bewußt? War sein Entschluß, sie auszuführen, im wesent-  lichen frei!*) ?“ Wie soll der Staat diese Aufgabe bewältigen? Es genügt  nach Pius XIT., die vom Recht vorgesehenen Vermutungen anzuwenden.  Für eine Bestrafung kann der Erfolg, das „effectu secuto“ des kanoni-  schen Rechts, tatsächlich gefordert sein, „um das Vorhandensein eines  Vergehens feststellen zu können!)“. Denn für das Naturrecht ergibt sich  die Frage nach der Schuld nur dort, wo ein äußeres Verhalten auf einen  inneren Zustand zurückverweist. Ob sich die beiden decken, ist eine Frage  der Sittenordnung‘!‘®).  Die Schuld muß nicht immer einem Charakterfehler entsprechen.  Daher darf Schuld nicht mit der „durch die Tat geoffenbarten Wesensart“  gleichgesetzt werden, wie sie Kadetka verstanden wissen will!’). Wenn  man freilich den Menschen nicht für seine Handlungen verantwortlich  ansieht, bleibt nichts anderes übrig, als die Schuld im „Charakter“ oder  ım „Wesen“ zu erblicken. Dann kann aber streng genommen nicht mehr  von Schuld, sondern nur von Kausalität gesprochen werden. Ein Geistes-  kranker, der durch einen Hang zu Gewaltverbrechen die Gesellschaft  bedroht, ist für seine Verbrechen nicht schuldig, sondern nur deren Ursache.  Über ihn darf nicht eine Strafe, sondern nur eine sichernde Maßnahme  verhängt werden. Ebenso darf der Staat sich vor einem gefährlichen  Gewohnheitsverbrecher, wie vor einem Geisteskranken, aus demselben  Gesichtspunkt der Notwehr wohl schützen, bestrafen darf er ihn aber  immer nur im Rahmen seiner Schuld. Denn allein „das Moment der Schuld  12) Paul Hoffmann, Reflex und Wille, 1956, S. 8, 14 und 15.  13) Viktor E. Frankl, Der unbedingte Mensch, 1949, S. 52.  1M) Pius XI[I., a. a. O., S. 41.  %) Pius XIIL,, a. a. O., S. 41.  16) Hier wird die mangelnde Unterscheidung zwischen Sittenordnung und Naturrechts-  ordnung von sehr großer Bedeutung. Da der Mensch die sittliche Schuld nicht feststellen kann,  kommt nämlich unter anderen auch Nowakowski zur Leugnung der Schuld im Strafrecht bzw.  zu einer wesentlichen Umdeutung. Siehe Fr. Nowakowski, Freiheit, Schuld Vergeltung, in:  Festschrift für Theodor Rittler zu seinem 80. Geburtstag, 1957, S. 71 ff. Anders hingegen Graß-  berger: „Der Schuldsachverhalt als eine Tatsache des unserer unmittelbaren Einsicht entzo-  genen Seelenlebens ist erst recht wieder nur aus äußeren Vorgängen zu erschließen, die somit  auch hier den Ausgangspunkt aller Betrachtungen bilden.‘“ Roland Graßberger, Versuch einer  dynamischen Strafrechtstheorie; ÖZS f. öffentl. Recht, Bd. VII, 3, 1956, S. 285.  »”) Ferd. KadeCka, Unchristliches im geltenden österr. Strafrecht, Religion, Wissenschaft  {  und Kultur, 1958, S. 114.}Mayei‘hofer, Die kath. Ansicht vom Wesen des Strafrechts
das ZU erreichende Zael angibt“, daß die „Solleinstellung unter sıch hat“,
während „„die Durchführung dem unterstellten Regelmechanısmus über-
lassen wırd!2)”, Vıktor FranklI formuliert den Gedanken S, „DasLeibliche ıst conditio, ber nıcht des Seelisch-Geisti en!?

KFür das (GJebiet der Soziologie se]len Scheler, Schelsky un Gehlen
zıt1ert. Als Naturwissenschaftler se]en jer DUr Namen wıe€e Jordan, Einsteimn
und Heisenberg genannt.

Schuld. Welche Aufgaben ergeben siıch aus dem Grundsatz:
ulla SINe culpa ? P  1US XII sagt selbst: „Hier stößt der KRıchter
auf schwierige, ja sehr schwıerige Probleme. Um S1E lösen, mMu.
VOLr Hem der subjektive Tatbestand gewissenhaft untersucht werden:
War dem Urheber des Vergehens die Unrechtmäßigkeit seliner Handlung
hinreichend bewußt? War seın Entschluß, sS1€e auszuführen, 1m wesent-
lchen {re1!*) D°c VWie e} der Staat diese Aufgabe bewältigen ? Es genugt
ach P  1US ALL., die VOoO Recht vorgesehenen Vermutungen anzuwenden.

HKür eıne Bestrafung annn der Erfolg, das ‚effectu secuto“” des kanonıi-
schen Kechts, tatsächlich gefordert se1n, „„Uum das Vorhandensein eınes
Vergehens feststellen können!®)”, Denn für das Naturrecht ergibt sich
die Frage ach der Schuld NUrTr dort, eın außeres Verhalten auf eıinen
ınneren Zustand zurückverweıist. S1C  h die beiden decken, ist eıne Frage
der Sıttenordnung!®).

Die Schuld mu nıcht ıimmer einem Charakterfehler entsprechen.
Daher darf Schuld nıcht mıt der „durch die 'Tat geoffenbarten W esensart“
gleichgesetzt werden, w1e€e sS1€e Kadetcka versta1iäen wıssen waull!”) Wenn
INa freilich den Menschen nıcht für seıne Handlungen verantwortlich
ansıeht, bleibt nıchts anderes übrig, als die Schuld 1m „Charakter“ der
1m „Wesen” erblicken. Dann kann ber streng BC  Nn nıcht mehr
VO Schuld, sondern DUr VO Kausalıtät gesprochen werden. Eın (GGeistes-
kranker, der durch eınen Hang Gewaltverbrechen die Gesellschaft
bedroht, ist für seine erbrechen nıcht schuldig, sondern NUur deren Ursache.
ber n darf nıcht eıne Strafe, sondern DUr eıne siıchernde Maßnahme
verhängt werden. Ebenso darf der Staat sıich VOor eiınem gefährlichen
Gewohnheitsverbrecher, W1€ VOLr einem Geisteskranken, aus demselben
Gesichtspunkt der Notwehr ohl schützen, bestrafen darf ıh ber
immer DUr 1mMm Rahmen seiner Schuld. Denn allein „das Moment der Schuld

12) Paul Hoffmann, Reflex und Wiıle, 1956, 3, und
18) Viktor Frankl, Der unbedingte Mensch, 1949,
14) Pius AIL,, a O., 4A41
15) Pius AIL,, 2 a O., 4A1
16) 1ler wird die mangelnde Unterscheidung zwischen Sittenordnung und Naturrechts-

ordnung VO  S sehr großer Bedeutung. Da der Mensch die sıttliıche Schuld nıcht feststellen kann,
ommt nämlıich untier anderen uch Nowakowski Leugnung der Schuld 1m Strafrecht bzw.
zZu ı1ner wesentlichen Umdeutung. Siehe Fr. Nowakowski, Freiheit, Schuld Vergeltung, ın
Festschrift für Theodor Rıittler seinem Geburtstag, 1957, 71 Anders hingegen Graß-
berger: „Der Schuldsachverhalt . als eiıne Tatsache des uNnserer unmittelbaren Einsicht eNTtTZO-
o  n eelenlebens ist. TSLT recht wieder NUr aus außeren Vorgängen erschließen, die somit
uch hıer den Ausgangspunkt aller Betrachtungen bilden.” Roland Graßberger, Versuch ıner
dynamiıschen Strafrechtstheorie; ÖZS offent!]. Recht, VII, 3, 1956, 285

17) erd. Kadecka, Unchristliches geltenden Osterr. Strafrecht, Religion, Wiıssenschaft
und Kultur, 1958, 114.}



Mayerhofer, Die kath Ansıcht VO: Wesen des Strafi'éhts
hésti@mt etzten Endes die Grenze zwischen der Rechts rechung 1im
eigentlichen Siınn den verwaltungsmäßigen Sıcherheitsmaßnahmen!®)”,

Die Rechtfertigung des staatlichen Strafens
1€e Naturrechtsordnung liegt iın der Hand des persönlichen Gottes.

Der Mensch ist für die Kınhaltung dieser Urdnung letztlich Gott VeOeI -
pflichtet. Durch jeden Verstoß ıst das höchste W esen ın seiner hre und

seinem Rechtsanspruch beleidigt. Der metaphysısche Inn der Strafe
ıst, Gott Sühne Zı eıisten. Durch die Suhne wıird die gestorte OUOrdnungwiederhergestellt. „Respondeo dieendum quod rebus naturalibus ad
Tes humanas derivatur, id, quod contira alıquid ınsurgıt, ab detrı-
mentiLum patıatur ® Cum mM sıt inordinatus, manı-
festum est, quod quıicumque pPeCCaL, Conira alıquem ordinem agıt;iıdeo ab 1PSo ordıne ONSCQqUECNS est quod deprimatur, QUa«C quidem depressio
NX est (Thomas, 11 ö1l,

Die zerstorte Gleichheit fordert, daß der Verantwortliche durch die
Strafe zWangswelse der Ordnung unterworfen WIT:! „Der Vollzug dieser
Forderung bestätigt die absolute Überlegenheit des Guten ber das Böse;:durch s1e uüubt die absolute Souveränıtät des KRechts ihre Macht aAUSs ber
die Ungerechtigkeit!?).“ Jede Strafe, 1m irdischen Raum VO menschlicher
Macht verhängt, bıldet zugleich einen zeitlichen Ausschnitt AauSs dem
ew1ıgen Sinngehalt der Strafe, freilich DUr eın degment.Dieser Auffassung VOoO Siıinne der Strafe wırd entgegengehalten, sS1e
wolle „vergelten“; diese ntention habe ber Christus durch das Gebot
der Liebe überwunden. „ Vergeltung“ ist eın vorbelastetes Vokabel, enn

wırd darunter vıelfach Rache verstanden. Hingegen soll „Vergeltung“im Strafrecht nıchts anderes qals den „repulsıven Zugriff“” bedeuten, der
sıch mıt der Bestrafung dem Täter gegenüber vollzieht?®). In diesem Sinne
verteidigt sıch uch Jescheck eıne Unterschiebung des KRachege-dankens: „ Vergeltung bedeutet nıchts anderes, als daß nach den rund-
satzen der ausgleichenden Gerechtigkeit n der Auflehnung des
Täters die KRechtsordnung eiıne Sanktıion in Gestalt eines Übels
auferlegt wird?1).“ Vergeltung ist_ also 1m Strafrecht immer LUr als eine
Forderung der Gerechtigkeit verstehen.

Einen bestechenden Gedanken wirft E)berhard Schmidt in die Dis-
kussion. Er findet als A VAR möglichen Inn der Sühne iolgendes: „Sühnevollzieht sıch da, ein Schuldiger das Soll des ihn betreffenden Straf-
übels als sıttlich notwendig ZUT Wiedererlangung seiner ethischen Freiheit
VO sıch au anerkennt und das Stratleiden 1ın diesem inne autonom
„waill‘ und auf S1C.  h nımmt.“ Er fährt annn fort: „Ktwas derartiges ber
annn nıcht VO  w einem Gesetz des Staates, ann uch nıcht VOoO  5 einem
richterlichen Urteil dekretiert werden??).“ In diesem Sinne versteht

18) Pius ALL,, 2 a ©:;;
19) Pius UL a a. O.,
20) Eberhard Schmidt, Materialien Strafrechtsreform, Gutachten der Strafrechtslehrer,
81) mn  Jescheck, ; O.,
22) Schmidt, A, O‚
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uch Nowakowski?3) die „Sühne“. Dieser Ansıcht ist für den Bereich der
Sıttenordnung zuzustiımmen. Im Bereich er objektiven Naturrechts-
ordnung ıIst nach katholischer Lehre das Strafleiden ber immer eıne
Sühne, gleichgültig, ın welchem Siınne sS1e vom Verurteilten verstanden
wird Hs gibt 1Iso 1 Rechtsbereich eıne objektive Suhne

Für die Besserung des Delinquenten, für die spezlalpräventive Funktion
der Strafe ist jedoch die aqals Siühne auf S1C  h SCHOMMECN Strafe wesentlich.
„G(rerechte Sühne ist als Erfüllung des 1 YTäter selhst unbewußt lebendigen
seelischen Reinigungsbedürifnıisses ıIn allen den Yällen, ıIn denen überhaupt
eın Ansatz für BHesserung oder Krzıehung gegeben ist, geradezu der Kern
echter Spezialprävention?*). Auf diese Funktion der Strafe wıird sowohl
VO  b den Psychiatern?®) hingewlesen, die dem Gefühl der Schuld und Reue,
das durch die Strafe bewirkt wird, die Grundlage für jede Resozlalisıerung
zuschreiben., als uch VO den Seelsorgern. Dieses Gefühl der Schuld un:
Keue, das die Strafte wecken soll, hat seıne Wirkung ber nıcht DUr für
den Verurteilten. Auf das Gerechtigkeitserlebnis und die Befriedigung
des KRechtsgefühls der Staatsbürger verweıst ZUuU Beıspiel Schmidt: „Der
Gesetzgeber hat sich bei der Auswahl der Strafarten firagen, ob mıt
solchen Straten dem rechtschaffenen Staatsbürger 1€ staatlıche Straf-
rechtspfiege 7U immer wıederholten Gerechtigkeitserlebnissen verhelfen
kann, oder (anders ausgedrückt) ob der solche Straten verwendende Staat
VO rechtschaffenen Staatsbürger kann, daß 1mMm Staat den
JIräger ehrlichen Rechtswillen sehen ermas, weıl be1i solchem Strafen
dem erbrecher gegenüber immer och die sıttliche Überlegenheit wahrt?®).“”
Die Befriedigung des Gerechtigkeitsempfindens stellt die Grundlage der
Rechtssicherheit dar. Hıer WIT  d der objektive Gehalt der Sühnefunktion
der Strafe sichtbar?”). Je mehr die KRechtsordnung VOonxn diesem Gerechtig-
keitsempfinden abweicht, mehr finden S1C  h einzelne gerechtfertigt,
S1e übertreten, un!: geringer sınd auch 1€ Anstrengungen, mıt
denen solche Übertretungen verfolgt werden. Jede Handlung 1€
Kechtsordnung erschüttert ber das Bewußtsein, daß die Rechtsordnung
sich überall durchsetzt. „Das Bewußtsein der Rechtssicherheit ist
uch eine sehr wesentliche Determinante der Willensbildung des Asozi-
len Je häufiger das schlechte Beispiel ist, desto größer ist die (efahr,
daß INda. S1C  h VOL der Masse treiben 1ä0+t und ohne Überlegung iın das
Unerlaubte schlittert?®).“ „Der Rechtsbruch erschüttert das Bewußtsein
der Rechtsicherheit, also die für die normatıve Kraft des Rechtes maß-

23) Nowakowski, Freıiheıit, Schuld, Vergeltung, - O., und
24) Richard Lange, Materjalien Strafrechtsreform, E
25) Baan ın einem ın der Österreichischen Gesellschaft für Strafrecht und

Kriminologie gehaltenen Vortrag, abgedruckt 1ın : W iener Zeıitschrift für Nervenheilkunde und
deren Grenzgebiete, XLV, Heft 2_; 1957 Siehe besonders 150

26) Schmidt, A O.,
27) Deshalb hofit Nowakowski, daß das tradıtionelle Rechtsempfinden, das Schuld un!

Vergeltung: verlangt, bald überwunden werden möge. Siehe Freiheit, Schuld, Vergeltung, 834.,
28) Graßberger, Dynamische Strafrechtstheorie, 284 (Siehe uch Graßberger, Das

Bewußtsein der Rechtssicherheit und se1InNn Einfluß auf die Gestaltung der Kriminalıtät, Monats-
schrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform, 1932, {f.)



daß hınter Hem eın e1INe dieses beherrschendeebende Überzeugung,S‘rdnung wirksam 15  4+29).°
Aus der katholischen Auffassung der Strafe als Süuühne ergibt sich iıhr

Inhalt als e1in Leid, ec1n Jbel Dieses kann ber uch bloß aAaUuUuSs Tadel
bestehen. Das Kechtsgut das 1er eingegriffen wird Ist die hre Diese
Tadel gehört wesentlich ZU. Begriff jeder Strafe?°®) Die Verknüpfung VO  S A  N
T at un: Strafe ISTt sachgerechten Verhältnis ZU verletzten
Kechtsgut und ZU rad der Freiwilligkeit suchen, ennn ach beiden
bestimmt S1C.  h 1€ Schuld. Die Schuld darf Iso nıcht DUr das Ob, sondern ;  S  SEP

MUu. uch das VWie der Strafe bestimmen. Der rad des Tadels soll ı der
Bezeichnung der 'T'at der Strafart und dem Stratmaß ZU Ausdruck
kommen. Eıs ist daher abzulehnen, Wenn Öösterreichischen Strafgesetz
entwurf schwere Verstöße das Leben als Vergehen bezeichnet werden.
Das Verhältnis der Strafrahmen muß Entwurt eingehend überprüft
werden.

Dem Rıchter darf nıcht überlassen bleiben, VO Strafe abzusehen,
ennn der Richter annn nıcht ber die einmal stattgefundene Rechtsver-
letzung verfügen, sondern ulibet iudex LENELUT 1U sSUuUIN reddere uUuN1CcCUL-

YyuC (Thomas 11{ 11 —” Er mMu Iso zumındest 'T’adel aussprechen.
Die Auffassung der Strafe qals Tadel spezlalpräventive G(Üesichts-
punkte weitgehend aus der generellen Strainorm und überläßt diese
Rahmen der Sanktionen dem Richter und dem Strafvollzug Spectarı
CMN11IN potest pPOCNHA, Thomas Sagt, a) LUumM cComm1ınatıon1s,
D) iu eXeECuULLONIS. In MMINAaLLONIS verfügt ber die
Strafe der Gesetzgeber. Er €ermas die Dınge NU. abstrakt generell

eln In CX  10N1S hat der Richter onkreten all erstier
Linie auf die Schuld des Rechtsbrechers abzustellen. Dafür plädiert
anderen Schmidt: „Die gesetzliche Strafdrohung ‚dient‘ der General-
prävention; mıt den ıer geschaffenen trafrahmen WIT  d gleich die
Spezlalprävention bei der richterlichen Strafibemessung 1 ZUSICICH U  ermöglicht?‘).
Es sollte daher der KRichter der Gerechtigkeit und damıiıt der Rechts-
sicherheit vorwiegend e1iNe objektiv die YVat anknüpfende Strafe
festlegen. Dadurch WIT  d sich uch der Täter, der doch ı der Regel ec1L
normaler Mensch SsSC1MN wıll, gerecht beurteıilt fühlen und Mitarbeit

Strafvollzug zugänglicher SsC111.
Eine SANZ andere Auffassung VO ınn der Strafe hat Kade6ka. bır

geht folgenden Gedankengang: 99  1€ sıttliche Schuld richtig abzuwägen,
ıst e1N® Aufgabe, die Jenselts der TENzZEN menschlicher Krkenntnis hegt .
Daher dürtfe der KRıchter 1Ur entscheiden, „ob notwendig IST, den Ange-
klagten Nacherziehung unterwerfen, n VO:  > weıteren straf-
baren Handlungen abzuhalten‘“. KadeCcka verzichtet au das „sittliche
Pathos“ der Strafe und spricht sich für die „Krsetzung des Phantoms der
Gerechtigkeit durch den Gedanken der Zweckmäßigkeit“ aus??). Was
hiıemit VO den Stratzwecken übrigbleibt, ist die bloße Spezilalprävention:

29) Graßberger, ebenda.
80) Graßberger, ebenda, 285

Schmidt a.a. O.,
82) KadeCcka, Strafrecht und Willensfreiheit, O., 340 f



Mayerhofer, Die ath Nsı 4  vom Wesefi des TE

„Zielt S1e (die Strafe) dagegen darauf ab, 1  hn (den Übeltäter) durch das
Straftleiden auf den rechten Weg zurückzuführen un: VOL dem Rückfall

bewahren, ist S1e ke  1n Übel, sondern, w1e die bıttere Medizin des
Arztes, eıne Wohltat®3).” „Nicht für die der Vergangenheıt liegenden
sıttliıchen Verfehlungen wırd bestraft, sondern 7U Verhütung künf-
tıger cht brüche?*).”

Diese Auffassung geht ZU eil darauf zurück, daß 7zwıschen Sıtten-
ordnung und Naturrechtsordnung nıcht unterschieden WIT'!  d, Z7U eil ıst
der Gedanke, die Strafe als Heilmittel un Mediziın aufzufassen, die Kon-
SCQUCNZ der Leugnung VO  un Willenstreiheit un Schuld „Nach den Spezıal-
präventionstheorien hegt Iso die RKRechtfertigung der Strafe nıcht in der
Willensfreiheit, nıcht darın, daß sıch der Y äter mıt freiem Wiıillen ent-
schlossen hat, Unrecht Lun, obwohl hätte unterlassen können,
sondern ıIn der sozıalen Notwendigkeit, seinen Charakter korrigieren
oder ıhn, wenin das nıcht möglıch ist, durch dauernde Kınsperrung
schädlich /AH machen®5).“ Hiemit steht KadeCka SaNz 1m geıstigen rbe
VO Liszts.

Die moderne Strafrechtswissenschaft ist seıt den Zeıten von Liszt
ach ein1ıgen Rückschlägen doch einen großen Schritt weıtergegangen:
„Die als Promotor der Strafrechtsreform die Jahrhundertwende
vielleicht einmal unentbehrliche Idee einer reın spezlalpräventiv fun-
dierten Zweckstrafe 1m 1 isztschen Sınne ist doch ohl heute, nıcht zuletzt
durch die Erkenntnisse der modernen Kriminologie, endgültig überwunden
worden. Das scheinen M1r gerade die Revisionsarbeiten ın der deutschen
und Iın der schweiızerischen Kxpertenkommission mıt aller Eindrücklich-
eıt erwıesen haben?®),” Wenn InNna nämlich 1m Straigesetz erst einmal
die Erhöhung der schuldadäquaten Strafe 1m Hinblick auf 1€ besondere
Behandlungsbedürftigkeıit qls zulässıg erklärt hat, muß logischerweise
als nächster Schritt die Herabsetzung und schließlich der völlige Verzicht
auf jede Strafte gegenüber all denjenigen Tätern als zulässiıg erklärt werden,
die 1m Hinblick auf ihren kriminalbiologischen Persönlichkeitstypus keiner
besonderen, jedenfalls keiner Beeinflussung mıt strafrechtlichen Behand-
lungsmethoden bedürfen?”) „Fıne Zeitlang sa AUS, als ob das Schlag-
WO ‚Täterstrafrecht Tatstrafrecht!‘ jede fruchtbare Diskussion
bDer eine organısche Evolution des Strafrechtes verhindern würde
Ich möochte die Erkenntnis, daß WIT iın der Schweiz und ®1e in Deutschland
solche kriminologisch ın keiner VW eise begründete Umwege und Irrwege
der Strafrechtsreform nıcht beschreiten dürfen, aqals eiınes der wichtigsten
posıtıven Ergebnisse der bısherigen Revisionsarbeıiten ın den beiden großen
Strafifrechtskommissionen bezeichnen*®).”

33) Kadecka, Unchristliches, A, O., 113
34) Kadecka, Strafrecht un Willensfreiheit, Aa O., 341
35) Kadecka, Strafrecht und Willensfreiheit, 05 339

Erwin Frey, Kriıminologie und Kriminalpolitik, Kriminalbiologische Gegenwarts-
iragen, Heft 3, 19538,

87) Dafür spricht S1C. ausdrücklich Nowakowskı a dA. 0 ’ 8 » aus, der diese Auffassung
Teil ım SteIT. Strafgesetzentwurf verwirklicht sıeht.

38) Frey, - d O.,



Pastoralfragen
Wiıe Frey für diıe Schweizer, hält J escheck für die deutsche Straf-

rechtskommission fest „Das Strafrecht strebt nıcht In erstier Linie eıinen
Heilerfolg d sondern die Verwirklichung der Gerechtigkeitserwartung,
die Strafe uch dann erfordern kann, WeNnNn nıemand ‚heilbedürftig‘ ist
oder wenn die ‚Krankheıt‘ sich als schwer erwıesen hat, thera-
peutische Versuche VO  } vornhereıin aussıchtslos erscheinen. Recht und
edizin sıind und bleiben eben zweierlel. uch ın diesen Fällen stellt
einen nıicht unterschätzenden Wert dar, daß S1C  h ın der Machtprobe
des erbrechers gegenüber dem Recht die Unverbrüchlichkeit des letzteren
erweıist®?).““

Pastoralfragen
Kıne Meßweinverwechslung und ihre Folgen. Fın P{farrer legt der Redaktion

folgenden Kasus VOT: Be1l ıner Sonntagsmesse Afiel auf, daß der Meßwein merk-
wurdıg suGß Wäar. Gleich ach der Messe gSing iıch der AC nach, und steilte sıch
heraus, daß die aushälterin 1m Keller die Flaschen verwechselt. und ıner
einflasche eine Flasche mıt Rıbisel(Johannisbeer)wein C  IMNMEN un dem Mesner
gegeben hatte. Ich hatte schon ach der Sumption starke Zweifel, habe aber dann
die Messe doch Ende geführt. In ıner Fılla wa  b< spater och 1n€e Messe
angesetzt; 1C. habe ort binilert. Dem Mesner und der Haushälterin. habe ich erklärt,
daß die erste Messe ungültig wWal, und s1€, e1in Argern1s Zı vermeiden, ZU Schweigen
verpflichtet.

Nun Theben siıch eınıge Fragen: Bleihbt das W esen des Meßopfers beı1ı der Kon-
sekration ıner Spezies gewahrt ? Wäre 1C. erpälichtet SCWESCH, die MeDBteil-
nehmer darauf aufmerksam machen, daß die Messe ungültig War und S1€e deshalb
och der zweıten Messe ın der Fihalkirche beiwohnen sollten ? VW äre ich verpflichtet
SCWESCH, nach der Sumption echten W eın bringen lassen und die Konsekration

wıederholen Da Hälle VOo  S Meßweinverwechslungen immer wıeder vorkommen,
se1l der vorgelegte Kasus hier kurz behandelt

Gültige aterie der Eucharıstie ist echter, natürhlicher eDeN- oder
Trauvubenwein (vinum de vite) (vgl untier anderem Deer. pPro Arm 1439, Denz. 6938;
Missale Rom.., De def. 1L; CIC Cal 815, Die Heilige Schrift spricht ın den Eın-
setzungsberichten nicht 1re. VO Weın, sondern VO Kelch Es ist aber keın
Zweıifel, daß dieser Reben- oder Traubenwein enthielt. Vgl dazu das Wort esu beı
Mt 26, 20 „JIch aber SaDC euch: VOo.  5 DU werde 1C. vVOon diesem Gewächs des VWeın-
stockes (de hoc genımıne vıtıs) nıcht mehr trinken .. lle Flüssıgkeıten, die nıcht
echter, natürhcher W ein sınd, sınd ungültige aterıe der Euchartıstie und der Kon-
sekration, auch wWwWenn S1€e bisweilen den Namen „We:  . führen. Das galt auch VO. dem
aus der Johannısbeere es bereiteten „We  an In KscIrIecm Falle War also die
zweıte Konsekration siıcher ungültig.

11 Zum W esen des Meßopfers ge nach der Ansıcht der weıtaus meısten Theo-
logen die elko kr atıo also die gültige Konsekration beıder Spezles, des

39) Jescheck, d d O.,
„Theol.-prakt. Quartalschrift“ 1961


